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II. Uapttel.

Die 5achsenhäuser Appellation.

Die Sachsenhäuser Appellation enthält in der langen Abhandlung über die Armut Christi im

Sinne der die Entscheidung des Papstes in dieser Frage bekämpfenden Minoriten (o. 494 bis 5W)

einen Bestandteil, den man von jeher als fremdartig empfunden hat^) und als einen für sich ab¬

geschlossenen dogmatischen Teil neben oder in dem politischen oder kirchenpolitischen Aktenstücke be¬

trachten darf.

1. In einer Zeit drohender Verweltlichung der Kirche und der Geistlichkeit (1209) hatte der

liebeglühende, liebenswürdige Heilige von Assisi seinen Orden gegründet mit dein besonderen Gepräge

der Nachfolge des armen Lebens Jesu, dem Verzichte auf persönliches nnd gemeinsames Eigentum.

Vor den übrigen Bettelorden wandte er sich an die Laienwelt, vor dein gleichzeitig entstandenen

Dominikanerorden suchte er durch das Beispiel und die innere Heiligung der „minderen Brüder" zn

wirken und die christliche Welt von innen heraus zu erneuern. Die gewaltige Ausbreitung des

Ordens über die Länder, über die Geistlichkeit, seine Missionsthätigkeit bei Christen und Heiden, die

reichen Zuwendungen an ihn, die Verwendung der Brüder im Dienste der Päpste und Bischöfe, alle diese

Dinge machten manche Milderungen der Kleidnng und Lebensweise nötig. Bettel und Arbeit zum Erwerb

des täglichen Brotes mußten stellenweise hintantreten. An die Stelle der kleinen einsamen Eremitorien

mit dürftigen Kapellen vor den Städten treten große geräumige Gebäude mit prächtigen Kirchen mitten

in den Städten selbst. Neben und vor der Weltgeistlichkeit hatten die Brüder den Zulauf des Volkes

und mußten daher allgemeine Seelsorgerthätigkeit ausüben dürfen. Das machte die Weltgeistlichkeit

ihnen eifersüchtig und aufsässig.^) Die wiederholten päpstlichen Erklärungen der Regel, besonders anch

die berühmte von Nikolaus III. gegebene (in der Bulle Dxiit c>rii ssminat vom 15. August 1283)^)

milderten die Armut im Sinne der Bitten der Brüder selbst^) und der allmählich sich immer wieder

ergebenden thatsächlichen laxeren Auffassung?) Schon früh aber trat im Orden eine Gruppe von

Brüdern hervor und blieb und erstarkte, die das alte Ordensideal hochhielt und die Regel nach dem Buch¬

staben zu erfüllen wünschte nnd „den armen Gebrauch", d. h. nur das zum Leben Notwendige verlangte.

Diese „Spiritualen" hatten hervorragende Führer, in den letzten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts

Oleuschlager I. Teil S- 140; Riezler SS ff. Die Citate der S> A- sind hier gegeben nach dem Druck bei Baluzius

II, 478—512. Ich gebe hier die ganze S- A, in allen wesentlichen Teilen, teils wörtlich, teils umschreibend, in der

ursprünglichen Reihenfolge wieder, weil Auszüge und ubersichtliche zusammeufasseude Darlegungen des Inhalts, wie bei

Olenschlager, Kopp, Müller, Lindner kein rechtes Bild geben, und weil ohne dies die vielen Beziehungen auf den Text

im folgenden und die Nachweise der Entlehnungen immer wieder längere Wiederholungen nötig machen würden- Über

Drucke und Handschriften s. Kap. 5 Auw. 1.

-) Ehrle, Archiv III, 5KK, 571, 573; s. 1, Kap. Anm. 28 ff.

Oorxu.8 ^lui-is I. VI I. V. Os vsrdorum t. XII o. III.

vdsrtino conkessio vom Jahre 1310, Archiv III, 54, Z, lg; 6g, Z> 3; Ehrle, Archiv III, 571 n, 3; 572 u, a,

Ildertin» vonksssio Kg, 5.
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Petrus Johannis Olivi, in den ersten Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts Ubertino v. Casale. Sie

warfen der Masse des Ordens, „der Kommunität", Überschreitung der Regel und selbst der päpst¬

lichen Milderungen vor/) es sei uusimng uud lächerlich, uur eingebildeter sill^tiisinÄtiog.) Armut sich zu

rühmeu, Geld nicht zu berühren, aber Geld und Geldeswert in beliebiger Menge annehmen zn lassen

uud zu gebrauchen und sich dabei der höchsten evangelischen Armut zn rühmeu, wenn nur der Papst

dem Namen »ach das Eigentumsrecht an den Dingen habe.^)

2. Im Jahre 1321 appellierte der Minoritenlektor Berengar Taloni für den Satz an den

Papst, ob es häretisch sei, zu behaupten, Christus und die Apostel hätten nichts besessen, weder per¬

sönlich noch gemeinschaftlich, mit der Behauptung, in Dxür sei definiert, daß es nicht der Fall sei.^)

Da erklärte noch vor der Entscheidung des Papstes das Generalkapitel der Minoriteu in Perugia

(Pfingsten, 4. und ö. Juui), 1322 diese Behauptung für gesunde und katholische Lehre, die entgegen¬

gesetzte für häretisch.^) Diese voreilige, unberechtigte Entscheidung mißfiel dem Papste. Er kannte

gründlich alle Streitfragen im Orden.Schon hatte er die in Lxiit untersagte, von Clemens V. aber

schon für die Zeit vor dem Konzile und-währeud desselben deu an die Kurie berufenen Spiritualen frei¬

gegebene Behandlung der die Armut Christi und die minoritische Armut betreffenden Fragen gestattet

((juis, Iloiwuv<zug,ir> vom 26. März 1322).^) Dann verzichtete er in der Bulle ^.ci ovllclitorsw CÄN0IIUM

(8. Dezember 1322)^) für die Kirche in Zukunft auf das Eigentum an den den Minoriten über¬

wiesenen Gütern als bloß nominell^) und für den Orden und die Kirche schädlich, weil so im Orden

eitle Überhebung vor den anderen Orden entstanden sei, für die Kirche aber bei Wahrung dieses

Eigentums für den Orden sich viele Streitigkeiten ergäben ^), und erklärte, bei Berbrauchsgegeuständeu,

Kleider» und Gennßmitteln, sei Eigentum nnd Nutznießung nicht zu trennen,^) und Christus und die

6) Udertino eontessio, Archiv III, 54 Z. 28; 67, 30; 69, 2; 76, 13; 77, 35.

'j L.nAkIo de Olarsno: dist. VII tridnl. trid. VII, Archiv II, 150; llbertino id. 63, 29; 64, 2V ssg.; 67, 25;

71, 17; 73, 10; 83, 5 ss<i.; rotnlns Archiv III, 106, Z. 22; 113 Z. 27; äeelaratio Archiv III, 167 Z. 15. Vsr,.-

ins,tlieing,tieg, est, st nt clerisorie Icxjnai', rnatta et katn», (Iiis, paupertss), <zne »e clioit niliil xossidere pio-

xrium et vu.lt lindere ms-Z-is opn.Isnt.nm usuin i Ildertino L.idc>r vite erueiüxe ^ssu Lkristi (Venetiis 1485),

I. I, o. 11 kol. 32 d.

») Mo. NM. 206—207.

6) Id. 208; WaddlNg: NM. 1322, 52—55; .41vs,rus ?el«.<> ius i De planetu eevlesiae (Verietiis 1560)

1. II, e. 62 kdl. 153 d—154 d. Das fehlerhafte Datum des 2. Erlasses bei Wadding stammt aus Alvarus, Naynaldus

1322, 53—54 giebt nur das I. kleinere Stück, s. Müller I, 84, Aktenstücke 35 x. 96. — Vzovius 1322, III.

^.HAsIo 6.S Olareno trid. VI, Archiv II, 142.

") IZuU. ?rg.neiso. t. V, 464 x. 223—225, Me. Nin. 207 ; Wadding 1322, 50; extravagantes ^odannis XXII

tit. XIV vs verdoruin siZnik. cz. 2 ; bei Bzovius 1322, II nur ein Bruchstück.

^°) Xie. NM. 211; extravaA. .lodannis XXII tit. XIV, e. 3; Bzovius 1322, IV; KnU. ?ranoisc. snd. II. 486,
x. 235—236.

^) Sie haben nicht bloßen Nießbrauch, sondern Eigentum, erklärt auch vdei-tino eonf. 83, 32; rotnlns 113,
äeolaratio 167, s> 0- AllM. 7.

^^) Vergl. Ildertino eon^k. 78,3; 81, 35; äeolaratio Isi9, 10.

^^) Vergl. Ildertino oonk. 54; rutMus 113, dsolar, 182, 20.

^°) Vergl. ?ossid!Ie . . . non viäsrnr (seil, solnin siinxlioein kaoti nsnin dadere) in diis, c^ue nsn von-

sninnntnr de ^nvrnin natura, est, ipse nsns est rei evnsninptic» ao per live usus et rei domininin in-

separabilia videntur. Ddertino 6.e altissiina panxertate ins. kol. 124 n, o.
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Apostel hätte» rechtmäßig Eigentum besessen.") Aus eine Appellation des Generalprokurators des

Ordens Bonagratia v. Bergamo (24. Januar 1323),^) gab er OoiuZitorsm mit neuen philosophische»

und juristischen Beweisen für die erste Erklärung unter dem alten Datum neu heraus/") Dann er¬

folgte in der Bulle: L!um iutsr norwullos die dogmatische Eutscheiduug auf Gruud der heil. Schrift:

Hartnäckig zu behaupten, unserem Erlöser und seinen Aposteln habe an dem, was sie nach der Schrift

besessen, kein Recht es zu gebrauchen, zu verkaufen, zu verschenken nnd anderes dafür zu erwerben

zugestaudeu, sei der heil. Schrift und der katholischen Lehre zuwider, irrig und häretisch (12. No¬

vember 1323).'°)

Das sind die Voraussetzungen sür jenen in die Sachsenhäuser Appellation eingeschobenen Abschnitt.

3. Die Sachsenhäuser Appellation wendet sich gegen einen Prozeß des Papstes, „den er jüngst

erlassen haben soll" (nupsr e. 48V, 481, 491). Wenn sie dann auch wieder von „Prozessen" spricht,

so geschieht das ja auch in der Nürnberger Appellativ»,^) in Ludwigs Vollmacht für seine Gesandten-)

und dereu Bittgesuch beim Papste,^) wobei ja immer nur der Prozeß vom Oktober 1323 vorliegen

kann. Der Pluralis mag sich erklären aus den verschiedenen Strafandrohungen des einen Prozesses,

oder Ludwig versteht darunter auch die Prozesse gegeu seine Anhänger in Italien. Dabei ersolgt

immer ein Zusatz, „wenn man da von einem Prozeß oder Prozessen reden könne, wo vielmehr ein

Exzeß oder Exzesse vorlägen" (o. 480, 481 zweimal, 483, 484, 486). Johann XXII. erscheint als

der, der sich Papst (o. 478>, Statthalter Gottes (o. 486), „lügnerischer Weise Statthalter Christi"

(<z. 479) nennt, „der nicht dem Leben dessen solgt, dessen Statthalter er sich nennt" (e. 479, 489

zweimal, 491).

Gleich im Eingange des langen Aktenstückes iverdeu Klagen uud Vorwürfe gegeu den Papst

in scharfer Sprache gehäuft. „Wir Ludwig, von Gottes Gnaden römischer König, allzeit Mehrer

des Reichs, erklären^) gegen Johann, der sich Papst Johann XXII. nennt, daß er ein Feind des

") Vergl- Ubertino: Gutachten über die Armut Christi im päpstlichen Konsistorium; Lalnsins-^lansi, Nis-
oslle II, 279! sx vsrdis svanZeliois valäe Isvs xrobatnr, <znoä Okristns kadnit aniwnin oräinatuin all res et
illa, sola voluit <zns sunt nsokssaria. vits so inocio c^no «Iskuit et <znia in rekns iininokilikns, oninsinocli est
cioinns et Iiatzitaenli, usus ksoti potest sepa.ra.ri Ä clorninio rei . . . ^lia, . . . «ZNS nsn oonsninuntnr, siout
vestiinsntnin st oikaris, tan, ixss cznarn apostoli itixer^nt ss Kaders. Ildsrtino: De »Itissinia panpsrtats ins.
j"ol. 125. Ans den Worten der Bulle ^ct Lonäitorsin zieht Bonagratia in seiner Appellation Mo. Hlin. 218k und
nach ihm Michael Cäseua iu der großen Pisaner Appellation vom 18. Sept. 1328 Mo. Min. 264 b, (die überhaupt
bloß eine vermehrte Auflage der Appellation Bonagratias ist, wie Bonagratias Schriften im Armutstreit wie im
kirchenpolitischen Kampfe Ludwigs d. B- selbst die Grundlage für alle anderen bilden), die richtige Folgerung, Christus
uud die Apostel wären Eigentümer gewesen an deu Verbrauchsgegenständen,und alle Mönche würden das auch sein,
nm zu schließen mit der ebenso unrichtigen Apostrophe ad koinins-ni cinoä äiosrs sssst contra DvanZsIioain
nsosssitatsin (Lessens,: <zno<1 est kasrstionin st klasxlisinnrn).

Ms. Nin. 213—221 hat 14., Rayualdus 1322, 70 aber 24., Bonagratia .4.PPSÜ. inaior INS. kol. Ika
selbst 4. Jauuar 1323.

Slio. Älin. 221 b—224, vergl- 243 a; Wadding.^nn. 1323, 2; Bzovius 1322, V, 1323, X; Lull. ?ranoiso.
t. V, 48« x. 233—24k.

Mo. Älin. 224; Wadding 1323, IV; Rayualdus 1323, kl; Bzovius 1322, V; LMI. ?ranoiso. t. V, 518
Z). 256—259.

Herwart 252, 2K1; OlenschlagerUrk. x. 8K, 30.
Olenschlagerx. 93.

22) Iii. x. 93, 94. — Damit fällt Schapers S.II ff. Einwand, daß darnach die S. A. sich auf mehrere Pro¬
zesse, auch den vom 23. März 1324, beziehen müsse.

-4) ?roxoniinns ... ciuoä; ebenso bei du Plessis Anklage gegen Bonifaz VIII. 19. Juni 1303, (vnpn^) kistoire
cln ctitkersnclsntre ?kilixp ls Lei st Lonikaos VIII, ?rsnvss p. 10k ss<j.; Müller: Appell. 259.
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Friedens (vcrgl. o. 493) ist und darauf ausgeht, Zwietracht uud ÄrqeruiS anzustiften, nicht nnr in

Italien, was notorisch ist,^) sondern mich in Deutschland, indem er die Prälaten anstiftet nnd die

Fürsten beunruhigt, sie aufreizend durch zahlreiche Boten und Briefe, daß sie dem heiligen Imperium

uud Uns Krieg erregen und nach Kräften widerstreben müßten, daß er offenbar Zwietracht säet (vergl.

e. 492) und Unkraut streut nuter die Gläubigen Christi. Denn er soll öffentlich sagen, daß erst,

wenn nnter den Königen und Fürsten der Welt Zwietracht herrscht, der Papst wahrer Papst sei nnd

gefürchtet werde, und jeder ihn fürchte, und der Papst thue, was ihm beliebe,^) womit er offen be¬

kundet, daß er nach Christenblut dürste (wieder o. 489, 492). Besonders aber soll er sagen, daß

die Zwietracht Deutschlands und der anderen (!) Fürsten und Edlen und des Volkes in Deutsch¬

land Heil und Frieden bedeute für den römischen Papst und die Kirche. Deshalb hat er, als in

Deutschland aus Anlaß der Doppelwahl Mord nnd Todschlag, Verwundungen und Kriege und Blut¬

vergießen sich mehrten zum Schmerz für die Unschuldigen, nie einen Brief oder einen Boten geschickt,

nm diesen Gefahren und Übeln zu begegnen,^) wo er doch so viele in Deutschland hat, die Geld ein¬

treiben und sammeln für ihn,^) denen er das ohne Mühe Hütte anvertrauen können, wenn er gewollt oder

überhaupt Sorge darum gehabt hätte, womit er offenbar gegen Christi Leben, Lehre nnd Beispiel handelt.

Ebenso verübt er jede Bosheit und untergräbt zugleich als Richter gänzlich das Gericht, und

die Bosheit hat ihu offen und notorisch so verblendet, daß er, während der eine Schlüssel bei ihm

durchaus gegeu die Straffälligen irrt, Fromme und Unschuldige, gerechte und gläubige Katholiken,

wie es weit und breit bekannt und notorisch ist in der ganzen Lombardei und in verschiedenen Teilen

Italiens, als Patarener"^) und Häretiker verurteilt hat, so daß es, wenn seine schlechte und boshafte

-5) S> dagegen über des Papstes Friedensbemühungen in Italien. V> A. 31, 36, 38, 39, 40, 43, 50, 51,
53, 54, 60, 65, 66, 7t (Jahr 1317): los, III, IIS, 114, 118»,, 121, 124, 125 (1318): 147, 156 (131g); 184 (1320?;
264, 267 (1321); vergl. Preger: Die Politik des Papstes Johann XXII. in Bezug auf Italien uud Deutschland. Ab-
Handlungen der kgl- bayer. Akademie der Wissenschaften, III. Kl. 17, Bd. 3. Abt- (1885) S 504 ff. — Ansrr->,s, äissoräi^s,
äisesnsionss, SLHinlkIg,, sontsntionss st rixs-s in totg, Ltii'istis,nitg,ts <ius,ntmn xatest, snsvitkt, inovet, 5s,cit,
proenrat, kovet et nntrit. IZonÄK'i'atia, ^.xpsll. ing,iai- ms. toi. 16s,.

-6) Itoin gnoä ipss IZoniks-oiuscliesl>s,t . . . nnnynain sst Noinanns I>a,p»., nisi Hnanäo äiseoräis,
«st in innnclo. 3i intsr rsxss et prinoipsr nninäi non sst cliseoräig,, L,c»ni>.nns non xotsst ssss ?s,xs,,
sscl si est intsi' sos clissoi-äis,,tnno sst st gnilidst tiinet ipsnin, nnns tirnoi-s Älterins, st ipss f^sit
hnocl vult. In den Vorwürfen Nogarets uud Wilhelm dn Plessis Dupuy p. 357. Die Stelle der S, A. ist wörtlich
entlehnt, nur gekürzt. Item toto posss pg,esm irnpeäit intsr Liliristianos st clissoräias st Ausriß« nititnr SS-
minore. In der Erklärung Wilhelms du Plessis, 14. Juni 1303, id. p, 103 Art. 13. Illter Reges «ükristianos
xei-ionl», st 2i?g,niü,rn seniinivnäo Art. 84. Dupuy I>. 360, vcrgl. Art. 22 x> 105.

„Unwahr" Müller I, 80. — Naynaldns 1316, 7 S8 <1.; V- A- Nr. 3 p. 1 SS<1. Der Papst glaubte eben nnr in
Italien, nicht in Deutschlandein Recht zu haben. Eine Entscheidung des Papstes zn Gunsten des einen wäre übrigens
vou dem anderen und dessen Wählern und Anhängern als Eingriff in die Königswahlund ihre Rechte betrachtet worden-

2°) V- A- 208 —211, 215 (Jahr 1320). Ludwig gebietet dem Grafen Wilhelm pou Holland, dafür zu sorge»,
daß der Papst die Geldsteuer von der Geistlichkeit iu Holland nicht erheben könne, vonti-s, c^nsin pro noswis st,
iinperü inridns clsksnäsnclis is,in clnänin lo^itinie änxiinus appellanänni, ?, I, 202 ; s. n. 8. 28.

^) Wilhelm dn Plessis 12. März 1303 bei Dupuy x. 101; ZZontarie: 1,^ I^O,nes Sans ?kilipp Is Lei (?ari^
1861) p. 108 ssH. Itsm inorsin Asrsns psr^sotornin dksrstisornin . . . sos . . . izui sunt vsri enltorss käsi
ortlioäox^s, <z>nia sornni äisosclnnt erroridns, g,ssernnt ?s,tg,renos, c^nis, ns,tio <^s,lIieÄN^ . . . snos in käs
srrores non seanitur, oinnes st sinKnlos rsxutg,t st pnI)Iio!Z,t st äioitui-?s,tg,rsnos, W- du Plessis 14. Juni 1303.
Dupuy 5 Art, 14 p. 104. üt vsros <ÜÄ,tlio!ic:o8 st Läsles xsrssHuitnr nianifeste et eis sriinsn Iiksi'ssis ks,lso
et sonti^ vsritatsin iinponit. Michaels große Pisaner Rede 18. Sept. 1328, Mo. Min. 301s.. Uber Patarener s.
?etrns äs Vinskl, I. I, ex. 26, 37 x. 175 ssci-, 138, 200, 220 SSH.; Hösleri Die romanische Welt und die Rcform-
ideen. Sitzungsberichteder Wiener Akademie Bd. 91 S- 289.



Entscheidung Wahrheit enthielte, bei weitem mehr Häretiker und Förderer derselben gäbe als

andere, da er gemeiniglich alle dem Imperium Getreuen und Ergebenen ohne anderen Grund, als

weil sie das sind,6°) ungerecht und fälschlich (o. 479, 485, 486, 487) für Patareuer erklärt, ohne zu

beachten, daß St. Peters Vorrecht nur dann bleibt (runo wanst), wenn sein Urteil von „seiner Ge¬

rechtigkeit getragen ist". Das wiederholt er unmittelbar darauf mit etwas anderen Worten: „Daß

aber der eine Schlüssel in die Irre geht bei ihm, erhellt daraus, daß er die Glieder Christi zu

Gliedern des Teufels macht und für solche hält, und die wahren Katholiken als wahre Häretiker ver¬

urteilt und strast. Er nimmt selbst die Stirne der Pharisäer an und glaubt, er spreche los, die

Gott binde und binde, die Gott löse, und handelt so gegen Gott und den katholischen Glauben und

die heil. Schrift und die Wahrheit und Gerechtigkeit."

„Ebenso ändert er die Statuten und Kanones der heiligen Väter, auch die zur Erklärung der

Wahrheit des Glaubens dienenden, nach Belieben uud widerspricht ihnen offenbar, wo doch das Alte,

dem die Dekrete der Väter seine Weihe gegeben haben, auf unerschütterlichen Wurzeln ruht uud wo

doch eine solche Erklärung gänzlich unwandelbar ist.^)

Ebenso zwingt er dadurch die Menschen zur Verzweiflung uud stürzt sie vielfach in Irrtum,

wo doch die päpstliche Autorität die Irrenden wie die, die andere in Irrtum bringen, für zu Ver¬

urteilende erachten soll." ^)

Viermal nacheinander (o, 481 bis 483) und später uoch zweimal (o. 489, 491) wird dem

Papste vorgeworfen, er erstrebe die Vernichtung des Imperium,^) der Rechte Ludwigs, der Kur¬

fürsten und der alten Rechtsgewohnheiten. Er bedenke nicht uud sei dem Imperium uicht dankbar

dafür, daß Konstantin alle Freiheit nnd Ehre, die die Kirche gegenwärtig habe, ihr verliehen zur

Zeit, als Papst Silvester verborgen in einer Höhle gelebt;^) er mißbrauche notorisch die nur zum

Ausbau der Kirche ihm verliehene Machtfülle gegen das Imperium, wie fein jüngster Prozeß zeige.

Es sei dieses aber zur Verbreitung des Evangeliums nnd zum Schutze des katholischen Glaubens

bestimmt; seine schlechte Absicht gehe dahin, es zu vernichten als „Unterdrücker und Zerstörer des

Evangeliums" (<z, 481). Mit jenem (o. 481) und seinen anderen Prozessen (o. 482) gehe er aus aus

Vernichtung des heiligen Imperium und der Kurfürsten und der alten Rechtsgewohnheiten. Diese Klage

kehrt zweimal hintereinander fast mit denselben Worten wieder. Parteiisch, heißt es, gebe er Bistümer

uud Erzbistümer an Unwürdige ohne Rücksicht auf Alter und Lebensweise, wenn sie nur Feinde des

Imperium seiend) Zwischen diese Vorwürfe drängt sich ein anderer (o. 481), bei diesem Prozesse

5°) Vergl, Nnrnb, Appell. Herwart 258; Olenschlager 83 (s, S- 11).

") Das scheint sich auf die Armut Christi zu beziehen, s> S- 18.

"') Diese Stelle fehlt in einem der von Baluzius benutzten Codices und im Druck des Nicolaus Minorita.

22) ll. 480 heißt es sogar: Ls-oruin iinpsriuni sxtsi'Winkl-s ooriktus xei- (!) st nskss.

2^) Über die sogen- clouatio Lionstkntim s. anch neben Dölliugers uud Grauerts Schriften Villau Lssai Iiist.

SUI' lg, puIsskiiLS tsrnporslls cls« ?HPSS II <4. ecl,, 1818) x> 3g — K7, s. Vstrns äs VinsQ Beilage 13.

2°) In protlluäum oirinium vori'rikns st kä käsi st ssolssis o»,tb, sndvsi-siovsin tsiläsns st

vslut altsr s,utiLlii'i8tu8 st nikKni -»itic-di'isti prsLni-soi' iäsiri ävrri, ^ol^nnss äs ks,et» sonkert st äkt

»l-okispisoop^tu-!, sxissox>s,tlls, prsl^tvii-^s st dsustieig, soolssig,stisa, inciMsrsutsr Iioinisiclis notorüs st

ksktis st seilruznig-ois st soimonig,os st stis,m Iisrstiois, psi-inris, s^llrilsSis, g-äultsris st rg-ptoribus sts. Long,-

»'I'»,tik L.xps>>, IN». kc>I. lks.. — Wie ein Auszug aus allem diesem klingt eine Notiz des spanischen Schreibers

der Chronik des sogen. Jordauns im Codex der Pariser Natioualbibliothek 4939 11Kb. Ist« Venstus s.äulktor

mdil clisit cls t^rg.inplliäs ^sstÄ xsr istura, äs truvicl^tions sliristisnoi^irl suo äs x^rtiÄÜ-

t^ts g-nlrnos». siusäsin st äs ooiipl^i'idus s-Iiis ä^doliois gestis swsäsm. . , . Vir quiäsin SÄllAuinum kwt

.ladannss ists Iiso seolssis äsi Sg.ti8 cli!;nus! vergl. Eubel im Historischen Jahrbuch XIV (1893), 6V4.
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habe die eitierte Partei gefehlt, und eine rechtmäßige Eitation sei nicht ergangen,^) trotzdem es bei
den Päpsten Gewohnheit sei, dein Angeklagten seine Ankläger gegenüberzustellen nnd ihm Gelegenheit
zur Verteidigung zu gebend) Dabei müsse er selbst erklären, daß seine Entscheidung gar keine ist,
wegen des Fehlens eines Richters (!), wie bei Zeiten nnd an seiner Stelle, wo und vor wem es
sein müsse, bewiesen werden solle und werdet)

Die Darlegung über die vom Papste nicht beachteten Rechtsgewohnheiten ist wieder natürlich

der der Nürnberger Appellation verwandt, nur etwas breiter und gründet auf Urbans IV. Bulle von

1263 so. 482 bis 485). Sie wendet sich gegen jene Erklärung des 1. Prozesses^) als „falsch und

lügnerisch" nnd „fern von aller Wahrheit", Ludwigs Wahl sei in Zwietracht erfolgt, und das Im¬

perium sei vakant, als einen Eingriff in die Reehtsgewohnheiten, die Rechte der Kurfürsten, eine

Schädigung des heiligen Imperium, ein offenes Ärgernis für Ludwig und alle Gläubigen, besonders

in Deutschland.")

Als feststehende Sätze stellt Ludwig auf: Der ist in Eintracht zum Imperium erwählt, der

von der Mehrheit der Stimmen gewählt ist, er selbst aber sei nicht nur von der Mehrheit, sondern

sogar von Zweidrittelmehrheit der Linrsürsten gewählt (o. 482, 483, 491).'") Der am bestimmten

Orte, d. h. in der Stadt Frankfurt, von allen oder der Mehrheit oder selbst Minderheit der Kur¬

fürsten, ivofern mir wenigstens zwei bei der Wahl anwesend sind, und an dem von dem, welchem

das zusteht, festgesetzten Tage zum römischen Könige-Gewählte, der nachher zum römischen Kaiser zu

erheben ist, gilt als in voller Eintracht gewählt. Das aber treffe bei ihm zu, und ebenso sei er an

dem von altersher bestimmten Orte, Aachen, gekrönt. Gänzlich ungerecht und falsch und aus der Tiefe

der tiefsten Bosheit hervorgegangen sei daher die Erklärung, daß das Imperium vakant sei, dessen

Verwaltung bei Reichsvakanz ihm gehöre, daß er die Mark Brandenburg, die er Magdeburg nenne,

nicht habe übertragen und vieles andere nicht habe thun dürfen und in bestimmter Zeit es wider¬

rufen müsse. Der Papst erscheint da als ein verwegener Liebhaber der Falschheit und Feind der

Wahrheit^) und Gerechtigkeit so. 482), als ein böswilliger Unterdrücker der Kanones und Verletzer

der Rechtsgeivohnheiten (v. 483).

Dann finden die italienischen Verhältnisse zuerst im allgemeinen, darauf im besonderen, wieder

im Anschlüsse an die Nürnberger Appellation, eine eingehende Behandlnng mit Rücksicht auf „den¬

selben" (also 1.) Prozeß (a. 484 bis 489), der erkläre, daß er, wenn er seine Vasallen begünstige,

in das Vergehe» der Begünstigung der Ketzer verfalle. Gegen Gott und jede Billigkeit nnd Gerechtig¬

keit suche der Papst die Vasallen des Imperium in verschiedenen Teilen Italiens auf kriegerischem,

dein Priester sonst fremdem, Wege sich zu unterwerfen und durch Jntriguen und Listen und Betrüge¬

reien, die man aufzuzählen, sich schämen müsse, ihren Feinden, die er Söhne der Kirche nennt, in den

2°) Vollmacht Ludwigs für die Gesandten und Bitte der Gesandte», Olenschlagerp, 98.
67) Vergl. <?NIN ts.ni pktöntsr esrnitni' in llissolillstionvin intsKi'itktis Hcclks!»,«, ininris,-; incls prookctki'e,

nncls clkdet kons iui'is st instltike <Iei'ivkri,Nnrnb- Appell. 252, Olenschlager86.
88) IZb ki'svitizi' ipss pi'onnntis,ns «ücltnr ksotg,, tsnor (!) ssntönti^m nn.I>g.rn esse clkorvvit etia.m

pi-optei- äeksotnin inäiois, c. 481. Die Stelle scheint unheilbar verdorben.
") Die Verleihung der Mark Brandenburg wird nur im Prozeß vom 8. Okt. 1323 und vom Ii. Juli 1324

erwähnt. Es kann also nur der 1. Prozeß gemeint sein; vergl. S. 7.
^°) Vergl. Nürnb. Appell. Herwart 252, 26V —261: Olenschlager86, so.
") Das findet sich auch wieder iu der Minoritenschriftaus den Tagen von Rhense-Franksurt,511«. AUn, Boehmer

1?. IV, 595 — 596.
42) Ininiivus vei-its-tis et pkvlsi gegen Bonifaz VIII., Dnpny, Art. 63 p. 358.



Rachen zu werfen.^) Dem gegenüber ist Ludwig durch seiue» Eid"> und als wahrer Gläubiger

uud Katholik gehalten, sie zu schützen, den katholischen Glanben zu verteidigen und die wahren

Häretiker und Patarener zu bekämpfen (f. S. 11). Er kann nicht dulden, daß die Anhänger des

Imperium fälschlich Häretiker genannt werden. Vielmehr seien diese falschen Ankläger selbst zu be¬

strafen, und so auch jener, der Ankläger, Richter und Zeuge in einer Person sei, zumal jeue wegeu

Häresie Verurteilten, wovon er übrigens keine Kenntnis hatte,ihren katholischen Glauben bekannt

und notarielle Protokolle darüber hätten aufnehmen lassen, und er null ihre Appellationen und Bitt¬

schriften vertreten, wann und wo und vor wein es sich gehöre. Daraus erhelle die Ungerechtigkeit

der Prozesse offenbar. Er aber sei durch seinen Krönuugseid verpflichtet, seine Vasallen vor Unrecht

zu schütze» (v. 484 bis 486).

Es folgt (e. 48K bis 489) die Aufzählung all der Städte und Herren Italiens, denen der an¬

gebliche Statthalter Christi Häresie fälschlich vorgeworfen habe, von denen einige dem Legaten auf

die Zusicherung guter Behaudluug hin sich ergeben hätten, worauf dann treubrüchig jene, die sich auf

das Imperium beriefen, vertrieben und ihren Feinden preisgegeben worden seien. Der Legat würde

es den anderen gerade so machen, wenn er sie in seine Gewalt bekomme. Da dürfe er doch die

Getreuen des Reiches nicht verlassen, sondern müsse sie nach dem kaiserlichen Gesetze schützen in ihrer

Bedrängnis bei jenen Wirren (486 bis 488).

Genau wie im Anfange wirft Ludwig dann dem Papste vor, daß er die Herren nnd Prälaten

Deutschlands, die Reichsvafallcn nnd Ludwigs Vasallen durch Briefe und Boten anfreize, sich Ludwig

und dem Reiche zu widersetzen, und sie so zum Bruch der Eide und zu Blutvergießen verleite, wie er

aus dessen Bullen und deu Berichten solcher, die diese Aufträge verabscheuten, wisse, llm sein Gift

vollends auszuspritzeu, solle er in jenem Prozesse nnter Androhung uud Vollführuug von Strafen

allen Geistlichen und Laien verboten haben, ihm als König zu gehorche» oder Hülse zu leisten. Das

bedeute nur Blutvergießen uud sei gegen Recht, Freiheit und Würde des Imperium, der Kurfürsten,

der Fürsten und aller Uuterthanen uud gegen alle Rechtsgewohnheiten, besonders die, daß bei zwie¬

spältiger Wahl der Kampf um das Reich entscheide. Ihm aber habe der barmherzige Gott den Sieg

verliehen (o. 489 bis 490).

Die Wahl des Gegners sei nichtig, da er nur vou zwei Kurfürsten und erst nach seiner ersten

Wahl^) und nicht in Frankfurt lind nicht an dem von dem dazn berechtigten bestimmten Tage ge¬

wählt und nicht in Aachen gekrönt sei, nnd ans vielen anderen Gründen, die er als offenbar und

klar nicht anfznzählen brauche (o. 490).

Noch weiter sollte sich, heißt es weiter, die Ausspritzung seines Giftes in jenein Prozesse er¬

strecken, indem er sich vorbehalten haben soll, selbst während die Sache noch schwebe, nach Gutdünken

vorzugehen.^) Das zeige seinen Haß gegen das Imperium und Ludwig (o. 491).

Als Todfeiiid des Imperium nnd Ludwigs (vergl. o. 493) bekunde er sich,^) indem er ihn und

die Getreuen des Imperium überall verfolge uud die Rebelleu und Reichsfeinde überall begünstige

S- Ailm, 30.

") Vergl. Nürnb. Appell. Herwart 250, 261; Olenschlager 86, so.
Vergl. Nünib, Appell. Herwart 258; Olenschlager 83, s> o, S- Ii- Die Sentenzen gegen die Visconti,

14. Mai 1322, bei Bzovins 1322, »—14 vol. 372—390 ^vergl. id. 1318, II; 1320, II). Vergl. auch Ludwigs Brief an
die Visconti 1323. Winkelmann: iinx, insäits. II. 481 x. 301, und an die vertriebenen Genuesen 1325 id. 489 p. 305.

Genau so bei Mo. MW. (s. Anm. 41) Boehmer IV, 59«.
") 1. Prozeß, Olenschlager x. 84; Antwort vom S. Jan. 1324 id. x>. 96.

^6) Itsin käsiri nitsus clsstruers s,d cc>NL«zxib ocliuin vontrs, rsASlli in Mei
dn Plessis gegen Bonifaz VIII. Duvuy r>- 104 Art. 21.
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und sich der Anschläge seiner Feinde stets bediene. Und nun wolle er sich mich noch als seinen Nichter

hinstellen trotz der Kanones, die bestimmen, daß die Richter unverdächtig uud nicht feindselig sein

sollen, und obwohl die in Zwietracht gewählten doch das Imperium verwaltet hätten, was sie von

Rechts wegen dursten, sowohl Lothar wie Konrad, Philipp wie Otto, Richard wie Alfons, Adolf wie

Albrecht, und kein Papst ihnen gegenüber sich angemaßt habe, ivas jener ihm gegenüber, der er doch

offenbar einträchtig gewählt sei. Wieder beruft sich Ludwig auf feiue Wahl durch die Mehrheit,

während Friedrich nur von zwei Stimme» und nicht am rechten Wahlort uud nicht am beftinunten

Tage gewählt sei, sowie darauf, daß der Papst weder ihm noch Friedrich, deu er offen begünstigt

habe,"") je die Regierung untersagt habe, da er doch vor dessen Erhebung schon und nachher noch

6 Jahre regiert habe. Und er schließt daraus, dem Papst gehe es nicht nm Gerechtigkeit und Wahr¬

heit, sondern um Zwietracht und Ärgernis und Blutvergießen, wie er es in allen Zonen der Welt

anstiften möchte^) (o. 491 bis 492), uud erneuert dieselben Vorwürfe mit noch stärkeren Worten.

In den verschiedenen Teilen nud Provinzen der Erde verfolgt jener die kaiserlich Gesinnten, be¬

günstigt ihre Gegner, die er die treuesten Söhne der Kirche nennt (s. o. S. 21) und bemüht sich, die

Getreuen des Reiches ihnen in den Rachen zu werfen, so daß er sich rühmt, in kurzem werde von

allen Anhängern des Reiches keiner mehr übrig sein, den er nicht gebändigt.^") Dem muß er nach

seinem Krönungseide (s. o. S. 23) entgegentreten, damit nicht seine blutgetränkten Hände und sein nach

Ehristenblut dürstendes Herz vollenden, was sie angefangen haben. Teilweise wörtlich wie in der Nürn¬

berger Appellation (S. 11) klagt er dann den, der nicht den Wegen dessen folgt, dessen Statthalter

er sich nennt, an, wegen des Betragens des päpstlichen Legaten seinen Abgesandten gegenüber. In

gransanier Anmaßung strebe er ohne Entscheidung der Sache, ohne Anhörung des Angeklagten, die

privaten Rechte der Fürsten sich anzumaßen, denn bei Erledigung des Imperium habe der Pfalzgras

bei Rhein, zumal in Deutschland, das altanerkannte Recht der Reichsverwaltuug. Ebenso sage er

offen im Konsistorium, daß er jeder Zeit nach Kräften die eherne Schlange, das Imperium der Ger¬

manen, zertreten wolle nnd beweise es tagtäglich.^) Während er doch gewählt sei und die Verwal¬

tung führe, stelle jener, wie es heiße, Vikare an und suche also das Imperium sich anzumaßen nnd

erweise sich wie ein fchlcmer Fuchs bald ihm, bald dem Herzoge von Osterreich, der sich zum Im¬

perium gedrängt habe, trügerisch günstig,^) um so selbst durch ihre gegenseitige Schwächung das Fett

abznschöpsen. Gekommen, nicht den Frieden, sondern das Schwert zu bringen, habe er sich nie Mühe

gegeben, einen Frieden zwischen ihnen zustande zn bringen, kriegseifrig und blutdürstig, um seine

Seele zu berauschen mit dein Blnte der Unschuldigen und seiue Lust auf den Umftnrz des Jmperinm

Zu befriedigen.

«sä) Der Papst hielt übrigens beide gleich. Noch am 30. Nov. 1322 hatte er dem Kardinallegaten Bertrand
befohlen,alle Verträge, welche man in Italien mit Friedrich als römischem Könige geschlossen,für nichtig zn erklären,
V- A, Nr. 318.

Vergl, zu . . > nisus est per Nllivsi-ss, inunäi stiingts, ssillin^is o. 492 die Stelle der dogma¬
tischen Abhandlung: ?sr HiKzruin(i. s. ki's,trniii Uilloruin) ors, . . > vsrdurn Vsi et vsi-itg-s üäsi per sunsts,
munäi slimats, ssmivantur im dogmatischen Teile über die Armut Christi e. 49g.

Item <ZijkÄins,tusest, Hnod dixit, HN0<1 in drsvi fg-Lvret oinnss (Züllioos Nartz^i-ss vgl ^.postg,tÄs,
du Plessis, Dupuy p. 10k Art. 28.

5!) Item äixit saspius, <zuo<1 k<t dsxrimsnctuin rsKsin st Ag-Ilivos, si ÄÜter IIVN P08set ÜSI-1, pr^seipitkiei'st
st tc>ts,in inunänM st totg.ni ssslssikln. . .. Non sviro (Äixit) gn»,öounqne vsnig,nt 8ll!>,näs,Ik, cinmmoäo

st eorum superbis, üsstrukuts,!', dl! Plessis, DllpUh p. 1V3 Art. 7.
Widerspruchs. o. Z. 8.



Die sich anschließende dogmarische Abhandlung^) setzt die Stigmatisiernng des heil. Franziskus

voraus und beruft sich auf diese als Beweis seiner göttlichen Sendung und der göttlichen Bestätigung

seiner Regel (o. 494—495), die iu sich das Zeugnis der Dreifaltigkeit enthält (o. 498); sie betont die

Unveränderlichkeit der katholischen Lehre uud die Verbindlichkeit der „durch den Schlüssel der Weis¬

heit" getroffeneu päpstliche» Entscheidungen (o. 501), sie nimmt die einfachen Bestätigungen und Er¬

klärungen der Minoritenregel durch die Päpste, darunter besonders die Bulle Nikolaus III. Nxiit

c^vi ssminat vom 15. August 1283 mit einer Reihe von Einzelsätzen für dogmatische Lehrentschei-

dnngen und hat es von diesem Standpunkte aus leicht, die Bullen Johanns XXII. oonäitorsm.

oanolnim (8. Dezember 1322) und Onm intsr nonnullos (12. November 1323) als im Widerspruche

damit stehend für häretisch zu erkläre». Nur einmal erscheint der Papst hier als der, der sich Statt¬

halter Christi nenne (o. 497), der Gegner des Lebens Christi und der Apostel. Dafür aber wird als erster

Schluß gezogen, er sei ein Bedrücker der Armen, wolle die Armut Christi beseitigen und mit wnnder-

baren Betrügereien nnd giftigen Fälschungen gänzlich vernichten, sei ein Oberketzer und vollendeter

Ketzer und Lästerer gegen Christi Leben, den die früheren Konstitutionen der Päpste als offenbaren

Ketzer vom Leibe Christi abschnitten und folglich von jeder Prälatur absetzten und ausstießen (o. 496

bis 590). Dann wiederholt sich der Schluß, er sei ein „offener Ketzer", noch einmal. Dann heißt er

noch wieder Oberketzer und .Ketzer, Ketzer uud Lästerer (blg,sxbsi»ns), Lästerer und Entweiher des Heiligen

«sacrilsKus), ein offenbarer, unverschämter, ergrauter Ketzer (o. 500), Unterdrücker der Wahrheit

«o. 499), Verräter, nicht Hirt der Seelen (o. 497), Thor, Unkluger, Unvernünftiger, Unverschämter n. a.

496 bis 497). „Nach dem wahrhaften Berichte glaubwürdiger Leute" wird erzählt, er habe vor

mehreren bedeutenden, durchaus glaubwürdigen, Männern des Ordens gesagt, er habe vor annähernd

4V Jahren schon den Plan gefaßt, wenn Gott ihm die Macht gäbe, die Regel des heil. Franziskus als

phantastisch nnd unmöglich aufzuheben uud dem Orden eine neue Regel zu geben, nach der er Güter

iu Gemeinsamkeit wie andere Orden besitzen könnte. Den Ordensobern habe er deutlich geraten,

wie seiner Zeit und an seiner Stelle offenbar bewiesen werden könnte, eine neue Regel anzunehmen

nnd die ihrige als unmöglich und thöricht anszngeben (o. 500).°^)

Schon Ritter in Rensch: Theologisches Litteraturblatt (1877) Nr. 6, dann Müller I, 95 ff. nnd Beil. 3 S. 360
bis 361, selbständig und im einzelnenhaben erwiesen, daß die Bulle Huia liuoi-unäaiu eine Beantwortung dieser Aus¬
führungen ist.

)VIs pi-astaturu Aliekaslsiu rusus sst quanturu potuit, iuäuosrs ut oonssutirsin uiutatioui rsAvIas st
Status orcliuis insiuorati. Husm statuiu et rs^ulaiu ms xrasssuts st pluridus aliis ?si'souis votabilikus

kclscliAuis (lixit kors impossiliilss acl ssvvan6.u.rn. IZd quoll a 40 auuis Vitra xras6illtuiu statuui st moclum

vivsucli Iiadusrat sxosur». ZZt praeter kase alia xluriss Äixit st assgrit «üetuin staturu kstum, piotum,

irlattisruatisum, Ii^poeritalsM st clsssptoriuru ao ii^xossibilsm ad ssrvanclum. IZt guocl nunquain kuit a!i-

<^uis xsrl'sstus iu isto statu aäisisus >zuo>1 Laosrst Iiasrstieari per totuiu luunäuru orcliuis kratrss ulsiuorati.

Xie. Ä1W, p. 270 a; Michaels von Cäsena große Pisaner Appellation vom is. Sept. 1328). Indem Michael hinzufügt,

der Papst habe diesen seinen Worten durch die Bulle 6uiu intsr die That folgen lassen, gesteht er selbst, daß der

Papst diese Ausdrücke nicht gebraucht habe. Ebenso heißt es S. A. ool. 496 volsas OKristi paupsrtatsiu altissimamcis tollere st sud miris cloüs et krav.icl.idus st vsueuatis kallasiis ipsava totalitsr auuullars cluo uekauclasta¬
tuta — xroiuulgavit z vergl. damit Michaels Appell, vom 9. Juli, Nio. Uiu. 245 d, vom 1s. Sept. ib. 273 d. Heinrich
von Herford I ^idsr Äs redus lueiuoradilioridus scl. Potthast (Göttingen 1859) x. 247 läßt Michael sagen, der Papst

strebe seit 9 Jahren dahin, den Orden zu einer Änderung des Status zu treiben. Daß man 1312 an eine Aufhebung

einzelner Bettelorden gedacht habe, berichtet Leruaräus Lreiuikaueusis Kistoria ZVIuratori K. 8. 25, 673. Eine Aus-

legnng der Sätze Olivis, daß der Papst so wenig Gewalt habe über den Miuoritenorden wie über das Evangelium,

dem die Regel gleichzusetzen sei, bekämpft der Papst nnd das Kardinalskolleginm, Glaßberger p. 149. Anch die Mino-
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Man wirft ihm hier vor (vergl. S. 18), er betrachte als der Kirche nicht nützlich, was nicht

Gold und Silber einbringe. Diese Wehklage stamme aus Epicurs Fabrik, der nicht an ein anderes

Leben glaube; er habe die Gottesfurcht abgethan und hoffe nichts von den höheren Gütern. Durch

die Übernahme dieses Eigentums für den Orden durch die Kirche lebten die Armen nach dem Evan¬

gelium, die Gottes Wort überall säen, eine gesicherte Zukunft. Entweder besagt das nur, was alle

Orden, auch ohne die Armut der Minoriten, thnn, oder es ist ein Widerspruch gegen die frühere

Stelle, Gott habe durch Wunder oft bewiesen, daß die Minoriten nicht den Hungertod zu fürchten

brauchten. Dein Satze des Papstes, die Vollkommenheit bestehe allein in der Liebe, setzt mau bloß

entgegen, in der höchsten Armut trete man aus Liebe Gottes alles Zeitliche mit Füßen.

Der festen Entscheidung in der Bulle Ourn ivtsr novr>nllos> es sei häretisch (hartnäckig)^) zu

sagen, Christus und die Apostel hätten weder persönliches noch gemeinsames Eigentum gehabt, gegen¬

über sagt man, daß ine einer geleugnet habe, sie hätten des Lebens Notdurft gehabt, aber der Papst

behaupte in feinen Reden und Predigten fest, sie hätten ebenso wie Ordenshäuser, die zeitliche Güter

in Gemeinsamkeit haben, Eigentum gehabt. Daraus wird geschlosseu, der Papst habe festsetzen wollen,

es sei häretisch zu sagen, Christus uud die Apostel hätten nichts besessen in Gemeinsamkeit im bürger¬

lichen nnd weltlichen Sinuc, d. h. mit Recht nnd Anspruch nnd Lust, um die Güter Prozeß zu führen.

Als Gegenbeweis wird die Entscheidung des Generalkapitels (f. S. 18) angeführt, die gerade

dein Papste Anlaß zu jenen Bullen gegeben hatte, und Alexanders IV. Verurteilung jenes Satzes Wil¬

helms von St. Amour und der Pariser Professoren, die Armut nnd das Leben der Minoriten seien

nicht das evangelische und das der Apostel, nnd Alexanders IV. Entscheidung, jeder, der die entgegen¬

gesetzte Ansicht vertrete, solle allen Ehristgläubigeu als Rebell gelten, Ivo zum Rebell hier noch frei hinzu¬

gefügt wird „uud als Häretiker"?^) Gegenüber der zweiten Entscheidung in Oura intsr ncmoullos,

es sei häretisch zu sagen, Ehristns und die Apostel hätten kein Gebrauchsrecht au den Dingen, die

sie gehabt hätten nach der heil. Schrift, heißt es, der Papst täusche sich selbst in seiner böswilligen

Bekämpfung des Lebens Christi; denn der Verzicht auf jedes Recht an Eigentum sei verdienstlich

Gottes wegen und von Christus selbst beobachtet, den Aposteln auferlegt und von ihnen unter Ge¬

lübde angenommen. Der Schluß: „So folgt ganz offenbar, daß er in beiden Statuten als offen¬

barer Ketzer überwiesen ist" (o. 502), ergiebt, daß hier ein Abschluß vorliegt. Bis hierhin reicht anch

nur die Widerlegung dieser Schrift in der neuen Bulle des Papstes: Huia Morunä^m vom 1V. No¬

vember 1324.5?)

Dazu gehört noch als Anhang eine aus Olivis oder Ubertinos Schriften entnommeue kleine

Abhandlung, die uumittelbar keinen Bezug zu den Bullen hat, aber beweisen soll, daß die Leuguuug

der Armut Christi jüdischer uud sarazenischer Lehre zuführe. Jeder, der sage, diese höchste Armut,

„die Leuchte uud Grundlage unseres Glanbens, überrage nicht das Leben uud Gelübde derer, die

riten, die dem Papst das Recht, den Orden aufzuheben,bestritten, iHeinr. Rebdorf IV, 564; vergl. Bzovius 1347,
3«), haben nur die päpstlichen Erklärungen als den Bestand des Ordens gefährdend betrachtet. Der Papst lobt und
schützt aber den Orden als solchen seine ganze Regierung hindurch. Vcrgl, 4. Beilage 1, K; auch Höfler: Die roman,
Welt S. 325, 327, aus Avignon x. 33.

^) Das perdwaoiisi- fehlt hier im Citat.
5°) Diesen Zusatz wirft die Bulle: Hui», den Verfassernder Schrift vor. Drucke f. n. Anm. 57.

Müller I, 86, 94; Beil. 7 S. 360 hat aus der Übereinstimmungdieser Stelle aus Alexanders IV. Bulle mit Bona-
gratias AppellationNio. Hlin. 214 s, Benützung Bonagratias erschlossen. Michael Cäsenas Appellationvom 18. Sept. 1328
beruft sich zweimal auf diese Bulle Xic, AW. 250b, 265k. Bonagratia hat den Znsatz „als Häretiker" nicht.

°7) Xie, Älin. 223 d— 236; sxtrs,v. XXII. tit. XIV o. 5; Lull. ?i'g,noise. t. V 654 p. 271; Lüovius
1324, 8.



besonderen oder gemeinsamen Besitz haben, schlösse notwendig, Christus sei nicht der verheißene

Messias. Und die Schätzung des Reichtums mache offene Bahn zur Sekte des Antichrists, zum Irrtum

der Juden und Jndengenossen ihr Messias werde in der Fülle des Reichtums kommen,

zum Irrtum der Sarazenen, der als ewige Seligkeit Reichtum uud Lust verspreche. So ergebe sich

also (negativ), daß Christi Reichtum und Ruhm geistiger Art seien.

Wenn nun den beiden Bullen vorgeworfen wird, um sie zur Grundlage für alle diese Sekten

zu machen, sie schlössen im Gegensatz zur geistigen Auffassung des Reiches Christi, es sei ein mehr

glückseliger und göttlicher Zustand, wie andere Kollegin Eigentum zu haben im besonderen und all¬

gemeinen gegenüber der höchsten Armut, so hat die Bulle Lium iutsr gar keinen solchen Vergleich

und hat oonäitoröw das wenigstens durchaus nicht und kann das nicht, da es Orden mit persön¬

lichem Besitz gar nicht giebt (vorsichtiger lautet es im 1. Teile, s. o. S. 26 Z. 14).

Dann beginnt eine neue Abhandlung, die nur gegen oonäitorsin sich richtet und Punkte

darin, jedesmal anfangend mit ,?rastsrss,', außerdem stets schließend .also ist er ein Häretiker', zurückweist.

Ist die erftere offenbar spiritualistisch, so enthält diese nichts Spiritualistisches, hat aber vieles ge¬

meinsam mit Bonagratias Appellation und ist vou der Kommunität ausgegangen. Einmal heißt es:

es enthält das eine offene Häresie (o. 505), dann: er ist für einen „wahren Häretiker" oder „einen

Häretiker in Wahrheit" zu halten (dreimal e. 505, 507, 508), dazwischen viermal (o. 506 bis 507),

der Verfasser von oonäitorsm muß als „Oberketzer (kasrösiarolig,) und vollendeter Ketzer" (das

„vollendet" fehlt einmal o. 507) gelten.

Dafür fehlen dauu aber auch alle „schmückenden Beiwörter" sür den Papst nnd die beiden

Bullen, die sich in der ersten dogmatischen Abhandlung nur so drängen. Zuerst wird wieder der

Satz des Papstes, daß die Schenkungen und Aufbewahrung des Eigentums zum Dienste Gottes (s. S. 18)

„unnütz" sei, zurückgewiesen mit Berufung auf frühere päpstliche Erklärungen, wobei denn auch

nebenher einmal die letzte Erklärung der Regel Lxivi äs?ars,äiso vom 5. Mai 1312 erwähnt wird,"2)

die das vielmehr als Vollkommenheit bezeichneten. Etwas befremdend heißt es hier von oonäitoi-sm,

Ivo doch gerade betont wird, daß Christus Eigentum nnd Recht auf sein Eigentum gehabt habe, die

Bulle hebe das Recht Christi uud der Kirche, etwas zu erwerben und folglich die Rechte der Diener¬

schaft Gottes (ssrviwtis vsi) und die Sorge für die Armen auf. Nach oonäiwrsm habe die

Kirche jenes Maß zugelassen, aber die Kirche, heißt es dagegen, hebe nicht durch Zulassung das Maß

des Wesens auf, sondern bestimme (äsorsvit,, bei Us-osi p. 231^ cloousrit), dieses Ma^z sei zu beob¬

achten. So widerspräche oomZitorsin den Bestimmungen früherer Päpste und müsse Johann XXII.

als Häretiker gelten.

Die Z.Abhandlung spricht uur obenhin von einer Nermengung vou Rechts-, philosophischen

und Glaubensgründeu, womit der Papst das Wesen des Ordens angreife. Die 2. aber führt breir

aus,^) wenn es dem Rechte und der Vernunft widerspräche, das Eigentum von der Nutznießuug bei

Verbranchsgegenstäuden zu trennen, dann hätten alle Mönche persönliches Eigentum, und wären

Christus und die Apostel auch Eigentümer gewesen, dann wäre das ganze Mönchsleben eine Fiktion

nnd Christi Lehre: „Willst du vollkommen seilt, so verkaufe alles, was du hast und gieb es den

Armen", ebenso nichtig.°°) Dann würde die ganze evangelische Vollkommenheit darin bestehen, per¬

sönliches Eigentum, uur weniges uud kleinliches zu haben, in dem Gebrauche dieser armen nnd klein-

56) Vergl- Bonagratia: Appellation von 1323, Me. ^lin. 218.

Bergl. Bonagratia: Appellation von 1323, Mo. MW. 218.

6°) Vergl. Bonagratia: Appellation von 1323, Mo. IVlin, 216 lr, 218.
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liehen Dinge, nicht aber in dein Verzichte auf Besitz.^) Das sei gegen die päpstlichen Erklärungen

der Regel, Johann XXII. also Häretiker. Ebenso allgemein werden des Papstes Folgerungen, die

Entbehrung eines solchen Eigentums mache den, der es nicht habe, nicht ärmer, den, der es habe,

nicht reicher, und die Aufbewahrung des Eigentums für den Orden dnrch die Kirche gebe dem Orden

kein Vorrecht vor den anderen Bettelorden, mit Berufung auf das Lob der Armut in früheren päpst¬

lichen Bullen zurückgewiesen. Die .Kirche könne uud dürfe die, die sich mit dem Ihrigen Gott

widmeten, nicht zurückstoßen.

Ebenso kurz werden die Sätze, die Aufbewahrung des Eigentums für den Orden sei für die

Kirche keine Ehre, für den Orden aber verderblich, die Kirche dürfe nicht mehr haben wollen vom

Minoritenorden als von anderen Orden, mit Berufung auf frühere Erklärungen der Regel durch die

Päpste, als wenn diese neueu Dinge auch nur überhaupt alle dort erwähnt würden, zurückgewiesen,

alle wieder mit der Folgerung der Häresie (o. 5l)7).

Nach diesen langen dogmatischen Einschiebseln geht es in der früheren Weise, auch wieder wie

dort mit Itsm einleitend, fort: „Er profaniert und verachtet gottlos die Sakramente Christi, verletzt

nnd unterdrückt gottlos die heiligen Kammes, ändert listig, vermessen und verwegen vielfach den all¬

gemeinen Zustand der Kirche, ist für alle Mahnungen unzngänglich und unverbesserlich. Er ist gott¬

los und grausam gegen das heilige Land und verwendet die Schätze, die er von den verschiedenen

Enden der Welt eingetrieben hat und eintreibt und eintreiben läßt, nicht wie seine Vorgänger für

das heilige Land, sondern znr gottlosen uud grausamen Vergießung von Christenblut, und so gelangt

das heilige Land weh, weh, o Jammer, in die Hände der gottlosen Sarazenen, die er in vielem zu

begünstigen scheint gegen den Christenglauben und das christliche Volk. Und doch treibt er für dessen

Hülfe durch die gauze Welt, zumal iu Deutschland, große Summen Geldes von verdoppelten und

verdreifachten Zehnten und von den Nnnaten ein, die er gleichsam durch die ganze Welt eintreibt und

eintreiben läßt, zumal im deutschen und arelatischen Königreiche nnd in verschiedenen Teilen Italiens.

Und doch eilt er grausam dem heiligen Lande nicht zu Hülfe, sondern es liegt, o Jammer, trostlos

ohne jede Hülfe da. Das ist gegen den Glauben nnd alle Christgläubigen und gereicht znr Verachtung

Gottes und zum offenbaren Ärgernis für alle Christglänbigen."^)

Die Anklageschrift ist damit zu Ende. Das wird auch äußerlich hervorgehoben in der Uberleitung:

(^uilzus sio propositis i<Ism Rsx I^näovious protsstatns tuit, dixit, provoos.vit, appsllg.vit st sup-

xosuit IsAsv6o in soriptis ut wfsrws oontwstnr, die zugleich alle einzelnen Teile des Folgenden

angiebt.^) Dabei ist zu beachten, daß diese Überleitung wie alles Folgende offenbar und fast wörtlich

der Anklageakte auf Häresie, die der Ritter Wilhelm du Plessis im Rainen Philipps des Schönen

Das ist ebenso klar der Kommunität angehörig, wie die Stelle S. 2k spiritualistischist.
6') Item diü's.ing.tus est xubliss «zuoH lerra. ssnsts. xsrditg. est proptsr sulpall! susrn st I>srvsni,t »,6,

iniiuions Dei et üclsi st c^uocl ipse cipsrs. datg, dos sustinuit st usAavit sudsiilium ds.rs Oliristioolis, >^ui ssrn
^f^ende1zs,nt st sudsicliuui g. sunivnis I^ontiiisilzus svustitutuui st s.ssiAng.tunisrnovit st tlisss-uros st pssunis.ni
^sslssias, HU3.S niitti S.6 Mos usus 6s1)s1)g.t, oouvsrtit, ut Patrimonium tlssu d/liristi oousunisret ill psrsseu-
ticinsni 01iristis.no ruin üdsliurn et smisoruni Lsslssis-e st in<Is suos clits-rst parentss. W. du Plessis gegen
Bonifaz 14. Juni 1303: Dupuh p. 105 Art. 23. öilii parsutes st olzsclientss per sxastiouss iiinunisi'g.s st
es.uts1s.ssuliclols-s Izonis ternpvrg.1i1)us spolis-t st pseunis-s iuüuits.s srtilzus st ss.uts1is innurneris in. saeeuin
psrtusuni souNre^st st iu lisllis, Ausrris, seäitiouidus rnovsndis st kovsn<1is Äisper^it. Michaelsgrohe Pisaner
Erklärung 18. Sept. 1328. Ms. Älin. 301 s.

Ritter in Sybels histor. Zeitschrift N. F. Bd. VI, x>. 301; Mnller: Appell. 248 ff.; bei du Plessis (s. o.
Anm. 24) xroxositis st xsrlsotis .. . clixit, iurs.vit . .. soriptis per lises vsrds..
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von Frankreich mn 14. Jnni 1303 gegen Bouifaz VIII. erhebt, nnd der Erklärung Philipps selbü

vom 14. Juni und 1. Juli 1303, in welcher er der Bitte einer Adelsverscinunlung um ein allgemeines

Konzil gegen Bonifaz VIII. zustimmt, entlehnt ist.^) Zunächst folgt hier eine Protestation, während

diese, freilich auch in anderen Ausführungen, in der Nürnberger Appellation vorausgeht. Er propo-

niere das nicht aus Haß gegen den, der sich Papst Johann XXII. nennt, weil er nur dessen Unge¬

rechtigkeit hasse, und nicht um ihn zu schmähen, sondern aus Glaubenseifer und aus Mitleid mit der

Kirche,°°) deren Schutzherr er sei, die er zu seinem Herzeleide soviel unter jenein leiden sehe,"") zum Besten

des Imperium, der Fürsten, Vasallen nnd Gläubigen nach seinem Eid, da jener deren Vernichtung er¬

strebe, zur Wahrung seines Rechts, das jener nach Kräften zu unterdrücken versuche.^) Das sage er auch

wegen dessen, was er von jenein nnd seinen Thaten höre und wisse, und was sich aus augenscheinlichen

Vermutuugen mit Deutlichkeit ergebe, wie aus anderen zahlreichen Artikeln, die je nach Ort und Zeit

darzulegen sein würden.^) Die Hand auf dein Evangelium gelegt schwöre er, er glaube, alles und

jedes einzelne von dem Gesagten sei wahr, und glaube, es könne aus dein Gesagten soviel gegen ihn

erwiesen werden, daß es genüge, ihn als Häretiker zn erweisen. Nach diesem Ealnmnieneid schwört

er auch, nach Kräften gegen ihn das Gesagte zu vertreten auf einem allgemeinen Konzile, bei dem

er persönlich anwesend sein wolle/") und stellt das Imperium, die Fürsten, Unterthanen und Vasallen

und Anhänger unter den göttlichen Schutz, den Schutz der Apostel Petrus und Paulus, des Konzils,

der Kirche und des zukünftigen katholische,: rechtmäßigen Papstes."") Obgleich er gerne die Schmach

des Vaters (!) mit dem eigenen Mantel bedecke, könne er doch, von seinem Gewissen gedrängt, dessen

Bosheit (nsciuitias) nicht nachsichtig übergehen, da das Gesagte wiederholt und immer wieder von

glaubwürdigen Männern jenein vorgeworfen nnd verbreitet werde (prasäiotis mouloatis) und

dessen Ruf heftig und nachdrücklich angegriffen werde, und verlange dringend ein Konzil. „Damit

nicht, beginnt jetzt die eigentliche Appellation, jener Johannes, — der gereizt und ungerecht gegen

Uns und das heilige Imperium schon angefangen hat vorzugehen und vorgegangen ist, wie man sagt,

ohne Wahrung der Rechtsordnung und schärfer vorzugehen droht, — der Berufung des Konzils

Hindernisse bereite, daß nicht seine Werke der Finsternis ans Licht kommen, oder sonst gegen das

heilige Imperium, Uns und die geistlichen und weltlichen Fürsten und Vasallen und Länder irgendwie

vorgehe, das geistliche Schwert thatsächlich mißbrauchend mit Bann, Interdikt, Suspension, Absetzung

und Versetzung oder anderen Anordnungen, so appellieren wir an das allgemeine Konzil, an den küns¬

tigen, wahren Papst nnd die Kirche und den apostolischen Stuhl und an jeden nnd alle anderen, an

Bei Dupuy x. io?; auch bei Leibnitz: N-^utisss. voäisis iuris gentium, äixloni, ?, II, p. 3ii.

Müller: Appell. 259—266.

°°) du Plessis I. Müller 259-260.

Philipp der Schöne, Leibuitz 311; Müller 261—262; auch Philipp nennt sich Käsi pngils. ssslssi^s

Ästkusoi-. Müllers Sperrdruck ist also unuötig.

°6) iustitis,m <zus,iri opxrimsrs iviusts iuvsxit st xro xosss intsuäit c. 509.

ssd (st) proptsr ills,, HUg,s ds ipso . .. seutirnus st sx vsrisiiuilidus sonisoturis st prol>k>,di1ikus et

sx jÄ,Ltc>rum ixsius svidentig. sl^rit (clki-sut) s-xsi-ts (st) sx aliis HUkinpIurirnis artioulis o. 509.

du Plessis I. s.; Der Eid, auch von Philipp selbst, Leibuitz p. 312; Müller 260.

") suxxousns ms ^dk^srentss ... st ouiuss illos Hui in Postsrum rniiii vnlusrint adliksi'ei's, I>oiig,<zus rnes,

st ipsorum sud xrotsvtious et custodia kss-toruiu ^.xostolorurn ?stri st ?s,uli st dioti Skvi-i sonKrsZaudi
(Zouoilü et ^.postoliei st Ls-tkolisi kuturi st s. Lsdis üoiumiks. du Visssis 1. c. p. 106.
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die man appellieren kann, nnd erneuern die auderorts von Uns gemachten Appellationen und verlangen

die Apostel von Euch, den Fürsten und Notaren, nnd protestieren ausdrücklich. Wir werden die vor¬

genannten Provokationen, Appellationen und Protestationen erneuern, wo, wann, wie und vor wem

es Uns gut scheint und Wir rechtmäßig gehalten sind und müssen") zum Schutze und zur Sicherheit

des heiligen Imperium, Unser selbst und all der Vorgenannten im Einzelnen.

1. Die Sachsenhäuser Appellation steht ini Mittelpunkte der gesamten Geschichte Ludwigs d. B.

Sie hat unter allen seinen Erklärungen gegen die Päpste den größten Umfang. In einer ganzen

Reihe von Chroniken nnd urkundlichen Zeugnissen wird sie erwähnt. Ludwig selbst sorgt angelegentlich

für ihre Verbreitung. Er sendet sie den Fürsten und Städten in Deutschland und Italiens) Er

läßt sie öffentlich anschlagen und vor dem eigens dazu berufenen Klerus, und Volke de» lateinischen

Text in das deutsche übersetzend) Er schickt selbst dein Papste uud den Kardinälen ein mit seinem

Tiegel versehenes Exemplar/) Er beruft sich in dem f. g. Frankfurter Manifest von: 6. August 1338

ausdrücklich auf diese Appellation/) indem er den Glauben erwecken will, er habe durch diese Appellation

vom Papste an das Eoucil als die höhere Instanz ^) der drohenden Bannung den Boden entzogen,

da dieser sie nicht beachtet hätte, wie er doch hätte thun müssend) Und schon in der Pisaner neuen

Auflage des in Rom v. 18. April 1328 gegen Johann XXII. erlassenen Absetzungsdekrets (12. Dez.
1328) wirft er diesem vor, er habe seine Lehre von der Armut „nach mehreren gegen ihn sowohl

von Uns als vom Minoritenorden gesetzmäßig und feierlich an die h. römische Kirche eingelegten

Appellationen und trotz derselben" zu verteidigen fortgefahren (f. 4. Beil. IV, 5).

2. Hier ist die folgenreiche, seine ganze Regierungszeit hindurch dauernde, Verbindung Ludwigs

mit dem Johann XXII. feindselig gesinnten Teile des Minoritenordens zuerst offenbart) Die poli-

lischen und kirchenpolitischen Erklärungen von Rhense und Frankfurt (Juli—August 1338) sind hier

Philipp der Schöne, Müller 262—263; iiergl, auch den Beschluß der Prälatenversammluug iu Frankreich,
IS. Juni 1303, bei Leibnitz x. 310.

') 4. Beil. III, IV, 3,
2) 4. Beil. II, 3 und III.

4. Beil. I, 4, 8; II, 5, 6; III.
4. Beil- IV. Uber das Datum des Frankfurter Manifestes s. Müller II, 95 und Occams Traktat gegen die

Unterwerfungsformel Clemens VI. in Karl Müllers Gießeuer Festschrift lGießen 1888) x, 20 und Glaßberger s.
4. Beil. IV, I.

Bonagratias Schrift im Name» Ludwigs Min. ?. IV, 596—597.
4, Beil. IV.

') Olenschlager Text S. 140; Riezler 24; Müller I, 86; schon Bzovius 1324, 6 sagt: Hs.so sx «onsknsu
(ZnorrinäÄM Älinorriin impis oonsoriptg,.

III. Kapitci.

vie Bedeutung der Sachsenhäuser Appellation.
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